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bungspflichtige Arzneimittel 
Beschluss vom 13.07.2023, Az: I ZR 182/22  

2. StPO: Eintragung einer weiteren Sicherungshypothek aufgrund Vermögensar-
rest 
Beschluss vom 06.07.2023, Az: V ZB 68/22  

3. ZPO: Beschwerde gegen Entscheidung über Herausgabe eines Gutachtens 
Beschluss vom 01.08.2023, Az: X ZB 9/21  

4. BGB: Begriff der ersparten Aufwendungen i.S.v. § 648 S. 2 
Urteil vom 01.08.2023, Az: X ZR 118/22  

5. EPÜ: Rechtsschutzinteresse bei beschränkter Verteidigung eines Patentan-
spruchs  
Urteil vom 13.06.2023, Az: X ZR 47/21  

6. BGB: Haftung des Bürgen für unautorisierte Zahlungsvorgänge 
Urteil vom 11.07.2023, Az: XI ZR 111/22  

7. VersAusglG, SGB VI: Ausgleichsreife von Entgeltpunkten bei Vollrente wegen 
Alters 
Beschluss vom 28.06.2023, Az: XII ZB 81/23  

8. EnWG, ARegV: Gerichtliche Überprüfung von Auswahlentscheidungen der 
Bundesnetzagentur 
Beschluss vom 27.06.2023, Az: EnVR 22/22  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

1. AEUV, RL 2001/83/EG, HWG: Vorlage zur Frage der Werbung für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel 
Beschluss vom 13.07.2023, Az: I ZR 182/22 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28. 
November 2001, S. 67 ff.), zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2022/642 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. April 2022 zur Änderung der Richtli-
nien 2001/20/EG und 2001/83/EG in Bezug auf Ausnahmen von bestimmten Ver-
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pflichtungen für bestimmte im Vereinigten Königreich bereitgestellte Humanarznei-
mittel in Bezug auf Nordirland und in Bezug auf Zypern, Irland und Malta (ABl. L 
118 vom 20. April 2022, S. 4), folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Unterliegt Werbung für den Bezug verschreibungspflichtiger Arzneimittel aus dem 
gesamten Warensortiment einer Apotheke dem Anwendungsbereich der Regelungen 
zur Werbung für Arzneimittel in der Richtlinie 2001/83/EG (Titel VIII und VIIIa, Art. 
86 bis 100)? 
 
2. Für den Fall, dass Frage 1 zu bejahen ist: Steht es mit den Bestimmungen des Titels 
VIII und insbesondere mit Art. 87 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG in Einklang, 
wenn eine nationale Vorschrift (hier: § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 2 Teilsatz 1 
Buchst. a HWG) dahin ausgelegt wird, dass sie die Werbung für das gesamte Sorti-
ment verschreibungspflichtiger Arzneimittel einer in einem anderen Mitgliedstaat an-
sässigen Versandapotheke mit Werbegaben in Gestalt von Gutscheinen über einen 
Geldbetrag oder einen prozentualen Rabatt für den nachfolgenden Erwerb weiterer 
Produkte verbietet? 
 
3. Weiter für den Fall, dass Frage 1 zu bejahen ist: Steht es mit den Bestimmungen des 
Titels VIII und insbesondere mit Art. 87 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG in Ein-
klang, wenn eine nationale Vorschrift (hier: § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 2 Teilsatz 
1 Buchst. a HWG) dahin ausgelegt wird, dass sie die Werbung für das gesamte Sorti-
ment verschreibungspflichtiger Arzneimittel einer in einem anderen Mitgliedstaat an-
sässigen Versandapotheke mit Werbegaben in Gestalt unmittelbar wirkender Preis-
nachlässe und Zahlungen gestattet? 
 

  
2. StPO: Eintragung einer weiteren Sicherungshypothek aufgrund Vermögensarrest

Beschluss vom 06.07.2023, Az: V ZB 68/22 
a) Das in § 111h Abs. 2 Satz 1 StPO angeordnete Vollstreckungsverbot findet auf die 
Vollziehung eines Vermögensarrestes im Sinne des § 111f StPO generell keine An-
wendung. 
 
b) Infolgedessen wird die Eintragung einer weiteren Sicherungshypothek aufgrund 
desselben - noch nicht ausgeschöpften - oder eines anderen Vermögensarrestes nicht 
ausgeschlossen, wenn das Grundstück eines Beschuldigten mit einer Sicherungshypo-
thek belastet ist, die in Vollziehung eines Vermögensarrestes in das Grundbuch einge-
tragen worden ist. 
 

  
3. ZPO: Beschwerde gegen Entscheidung über Herausgabe eines Gutachtens 

Beschluss vom 01.08.2023, Az: X ZB 9/21 
a) Gegen eine Entscheidung über die Herausgabe eines Gutachtens, das in einem selb-
ständigen Beweisverfahren aufgrund einer nach § 140c Abs. 3 PatG oder § 24c Abs. 3 
GebrMG angeordneten Besichtigung erstellt worden ist, an den Antragsteller des Be-
weisverfahrens ist gemäß § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO die sofortige Beschwerde statthaft. 
Dies gilt nicht nur dann, wenn der Antrag auf Herausgabe abgelehnt wird, sondern 
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auch dann, wenn das erstinstanzliche Gericht die Herausgabe anordnet, obwohl der 
Antragsgegner dem unter Geltendmachung von Geheimhaltungsinteressen entgegen-
getreten ist. 
 
b) Für die Entscheidung über die Herausgabe des Gutachtens ist die Frage, wie wahr-
scheinlich das Bestehen von Ansprüchen wegen Verletzung des Schutzrechts ist, nur 
dann erheblich, wenn der Antragsgegner berechtigte Geheimhaltungsinteressen darge-
legt hat (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 16. November 2009 - X ZB 37/08 , 
BGHZ 183, 153 = GRUR 2010, 318 - Lichtbogenschnürung). 
 

  
4. BGB: Begriff der ersparten Aufwendungen i.S.v. § 648 S. 2 

Urteil vom 01.08.2023, Az: X ZR 118/22 
a) Erspart im Sinne von § 648 Satz 2 BGB sind diejenigen Aufwendungen, die der Un-
ternehmer ohne die Kündigung gehabt hätte und die er infolge der Kündigung nicht 
mehr tätigen muss (Bestätigung von BGH, Urteil vom 24. März 2016 - VII ZR 201/15 
, BGHZ 209, 278 = NJW 2016, 2944 Rn. 26). 
 
b) Dies gilt unabhängig davon, ob der Unternehmer die in Rede stehenden Aufwen-
dungen in seine Preiskalkulation einbezogen und ob er die Kalkulation gegenüber dem 
Besteller offengelegt hat. 
 
c) Aus den unionsrechtlichen Regeln über die Festlegung und Angaben von Flugprei-
sen für innergemeinschaftliche Flugdienste ergibt sich keine abweichende Beurteilung. 
 

  
5. EPÜ: Rechtsschutzinteresse bei beschränkter Verteidigung eines Patentanspruchs 

Urteil vom 13.06.2023, Az: X ZR 47/21 
a) Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen 
Patentanspruchs durch Kombination mit den Merkmalen eines nicht angegriffenen Un-
teranspruchs ist mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig (Bestätigung von BGH, 
Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 27 ff. - Ankopplungs-
system). Dies gilt auch dann, wenn die Merkmale des nicht angegriffenen Unteran-
spruchs in der verteidigten Fassung zwar nicht wörtlich enthalten sind, wohl aber der 
Sache nach. 
 
b) Ein Rechtsschutzinteresse besteht hingegen, wenn der angegriffene Anspruch ledig-
lich um einen Teil der Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ergänzt 
wird. 
 

  
6. BGB: Haftung des Bürgen für unautorisierte Zahlungsvorgänge 

Urteil vom 11.07.2023, Az: XI ZR 111/22 
a) Einwendungen des Zahlungsdienstnutzers aus der Rechtsbeziehung zu dem Zah-
lungsempfänger, mit denen er geltend macht, dass die Ansprüche des Zahlungsemp-
fängers nicht oder nicht in der geforderten Höhe bestehen, werden von § 676b Abs. 2 
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Satz 1 BGB nicht erfasst. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungsdienstleister und Zah-
lungsempfänger identisch sind. 
 
b) Der Bürge muss die vom Zahlungsdienstnutzer als Hauptschuldner nicht beanstan-
deten unautorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgänge gegen sich gel-
ten lassen, wenn die Ansprüche und Einwendungen des Hauptschuldners wegen Frist-
ablaufs nach § 676b Abs. 2 Satz 1 BGB ausgeschlossen sind. Bleibt ein Zahlungs-
dienstnutzer nach einem nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang untätig, stellt dies keinen Verzicht im Sinne des § 768 Abs. 2 BGB dar. 
 
c) Die vom Zahlungsdienstleister gemäß § 676b Abs. 2 Satz 2 BGB zu erbringende 
Unterrichtung des Zahlungsdienstnutzers hat bei einem Zahlungsdiensterahmenvertrag 
gemäß Art. 248 § 7 EGBGB als Mitteilung zu erfolgen. Dies bedeutet, dass der Zah-
lungsdienstleister die erforderlichen Informationen von sich aus übermittelt, ohne dass 
der Zahlungsdienstnutzer diese anfordern muss. Ein bloßes Zugänglichmachen der In-
formationen reicht nur aus, wenn dies der Zahlungsdienstnutzer und der Zahlungs-
dienstleister gemäß Art. 248 § 10 EGBGB vereinbart haben. 
 

  
7. VersAusglG, SGB VI: Ausgleichsreife von Entgeltpunkten bei Vollrente wegen Al-

ters 
Beschluss vom 28.06.2023, Az: XII ZB 81/23 
Entgeltpunkte aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung (sog. 
Grundrenten-Entgeltpunkte) sind im Wertausgleich bei der Scheidung regelmäßig 
auch dann ausgleichsreif, wenn der ausgleichsberechtigte Ehegatte bereits eine Voll-
rente wegen Alters bezieht und es nach seinen aktuellen Verhältnissen zu einer Ein-
kommensanrechnung nach § 97 a SGB VI käme (Fortführung von Senatsbeschluss 
vom 1. März 2023 - XII ZB 360/22 - FamRZ 2023, 761). 
 

  
8. EnWG, ARegV: Gerichtliche Überprüfung von Auswahlentscheidungen der Bun-

desnetzagentur 
Beschluss vom 27.06.2023, Az: EnVR 22/22 
a) Auswahlentscheidungen der Bundesnetzagentur, die sie bei der Bestimmung des ge-
nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors, der Wahl einer zu seiner Ermittlung geeigne-
ten Methode und deren Modellierung und Anwendung im Einzelnen zu treffen hat, 
sind nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar, nämlich nur - insoweit aber vollständig 
- darauf hin, ob die materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Grenzen eingehal-
ten worden sind, die die Bundesnetzagentur zu beachten hatte. 
 
b) Eine von der Bundesnetzagentur bei der Wahl der Methode oder der Anwendung 
der gewählten Methode getroffene Auswahlentscheidung kann von Rechts wegen nur 
dann beanstandet werden, wenn sich feststellen lässt, dass der gewählte methodische 
Ansatz von vornherein ungeeignet ist, die Funktion zu erfüllen, die ihm nach dem 
durch die Entscheidung der Regulierungsbehörde auszufüllenden gesetzlichen Rahmen 
zukommt, oder wenn ein anderes methodisches Vorgehen unter Berücksichtigung aller 
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maßgeblichen Umstände so deutlich überlegen ist, dass die getroffene Auswahlent-
scheidung nicht mehr als mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar angesehen werden 
kann (Festhaltung, BGH, Beschlüsse vom 26. Januar 2021 - EnVR 7/20, BGHZ 228, 
286 und 26. Oktober 2021 - EnVR 17/20, RdE 2022, 119). 
 
  

 

 


